
Testamentsgesetz

§10
Besondere Ausschließungsgründe für Zeugen

Als Zeuge soll bei der Errichtung des Testaments nicht 
mitwirken:

1. ein Minderjähriger;
2. wer der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig 

erklärt ist, während der Zeit, für welche die Ehren
rechte aberkannt sind;

3. wer nach den gesetzlichen Vorschriften wegen einer 
strafgerichtlichen Verurteilung unfähig ist, als 
Zeuge eidlich vernommen zu werden;

4. wer geisteskrank, geistesschwach, taub, blind oder 
stumm ist, oder nicht schreiben kann;

Ö. wer die deutsche Sprache nicht versteht; dies gilt 
nicht im Falle des § 19;

6. wer als Hausangestellter oder Gehilfe im Dienste 
des beurkundenden Notars steht.

§11
Errichtung des Testaments

(1) Das Testament wird in der Weise errichtet, daß der 
Erblasser dem Notar seinen letzten Willen mündlich er
klärt oder eine Schrift mit der mündlichen Erklärung über
gibt, daß die Schrift seinen letzten Willen enthalte.

(2) Der Erblasser kann die Schrift offen oder verschlossen 
übergeben. Die Schrift kann von dem Erblasser oder von 
einer anderen Person geschrieben sein. Der Notar soll von 
dem Inhalt der offen übergebenen Schrift Kenntnis nehmen.

(3) Wer minderjährig ist, kann das Testament nur durch 
mündliche Erklärung oder durch Übergabe einer offenen 
Schrift errichten.

(4) Ist der Erblasser nach der Überzeugung des Notars 
nicht imstande, Geschriebenes zu lesen, so kann er das 
Testament nur durch mündliche Erklärung errichten.
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